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Amt für Bodenmanagement Fulda (20.02.2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschlussempfehlungen  

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, geprüft und auf der Plan-
karte sowie in der Begründung zum Bebauungsplan ggfls. korrigiert.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Techn. Infrastruktur (25.01.2024) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Beschlussempfehlungen  

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich übernommen und 
die Telekommunikationslinien in der Plankarte dargestellt und Hinweise in der 
Begründung aufgeführt.  

 

 
 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Anlage  
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EAM Netz GmbH, Regionalzentrum Süd (17.01.2024) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beschlussempfehlungen  

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung.  
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (21.02.2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen  

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung.  

 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Bauverbotszone und 
Baubeschränkungszone zur Kreisstraße in der Plankarte dargestellt.  Zusätzlich 
erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung, die dann im Zuge der 
nachfolgenden Planungsebenen zu beachten sind (Bauantragsverfahren, Bau-
ausführung). 

 

 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Plankarte dargestellt.  
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das Amt für Bodenmanagement Marburg wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt und 
hat eine Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. Hierzu erfolgen noch Abstim-
mungsgespräche mit dem AfB. 

 

 

zu 5.: Dem Hinweis wird entsprochen.  

 
 
 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der weiteren Planung 
wird eine gutachterliche Stellungnahme zur möglichen Blendwirkung erstellt,  

um den Nachweis zu führen, dass die Verkehrsteilnehmer auf der angrenzenden Bun-
des- sowie Kreisstraße nicht beeinträchtigt werden.  

 

 

zu 7.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (12.01.2024) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

zu 1.: Dem Hinweis wird entsprochen.  

Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt und hat eine 
Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. 
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KA des LK Marburg-Biedenkopf, FD TÖB (22.02.2024) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beschlussempfehlungen  

 

 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan sowie in der Plankarte um den Gewässerstreifen ergänzt. Die 
Abstandregelung von 10m im Außenbereich wird beachtet, entsprechende Hin-
weis in der Begründung aufgeführt. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge des weiteren Pla-
nungsprozesses weitere Unterlagen erarbeitet und zur Entwurfsoffenlage aus-
gelegt. 

 

 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Grundsatz zugestimmt.  
Auch die Gemeinde Weimar bzw. die Vorgaben der Oberen Landesplanungsbehörde 
haben eine vertiefende Untersuchung von Alternativen gefordert, der im Rahmen des 
Verfahrens nachgekommen wurde und bei der nachgewiesen werden konnte, dass 
diese Fläche zum jetzigen Planungszeitpunkt geeignet bzw. alternativlos ist. Zu dem 
Thema verpflichtende Errichtung von PV-Anlagen auf Dachflächen erfolgen weitere 
Ergänzungen in der Begründung. 
 
 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Abstandsregelungen zu Ortschaften werden noch einmal mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben des Regierungspräsidiums Gießen verglichen. Zusätzlich kann aus-
geführt werden, dass der geplante PV-Park an die Bundes- (B 255) und Kreisstraße K 
56 herangeplant wird, ein Bereich der bereits sehr stark anthropogen überformt und 
durch eine gewisse Lärmbeeinträchtigung vorbelastet ist. Dieser Bereich hat im Ge-
gensatz zur unmittelbaren Umgebung der Ortschaft keinerlei Naherholungsfunktion. 
 
 

9 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch den Vorhaben-
träger geprüft. Es wird zusätzlich eine Eingrünung zur Kreisstraße vorgesehen. 
 
 
zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Um eine langfristige Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden, hält die Gemeinde 
Weimar an der zeitlichen Befristung des Betriebes des Photovoltaik-Freiflächenanlage 
fest. 
 
 
zu 9.: Dem Hinweis wird nach Möglichkeit entsprochen. Das aktuelle Parkkon-
zept wird mit dem Gehölz- und Baumbestand hinsichtlich des Erhalts der 
Strukturen überprüft.  
 

zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan ergänzt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 12.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wei-
tere Aussagen diesbezüglich in der Begründung mitaufgenommen. 
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zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, trifft jedoch im vorliegenden 
Fall nicht zu.  
Der betroffene Landwirt wird die Fläche in Zukunft mit Rindern oder Schafen bewei-
den und benötigt keine Ersatzflächen. 
 
 
zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, es erfolgen weitere Ausfüh-
rungen in der Begründung.  
Die im Bebauungsplan vorgenommene Festsetzung Baurecht auf Zeit erfolgt gemäß 
§ 9 Abs. 2 BauGB und bestimmt, dass nach Rückbau der PV-Freiflächenanlage die 
lw. Nutzung (hier Ackernutzung) wieder aufgenommen werden soll. Insofern besteht 
die Gesetzgebung nicht bei der Gemeinde Weimer (Lahn), sondern wird durch das 
Baugesetzbuch vorgegeben, das die Gemeinde anwendet. Zudem kann die Fläche 
künftig auch als Agri-PV-Anlage genutzt werden. Hier besteht die Möglichkeit der land-
wirtschaftlichen Erzeugung und der Energieerzeugung auf einer gemeinsamen Flä-
che. Dieses Thema rückt in der Forschung und in der Praxis immer mehr in den Vor-
dergrund.  
 
zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Fläche geht nicht dauerhaft verloren, sieh auch Ausführungen unter zu 14. 
 
zu 16.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Eingriffs-/ Ausgleichsbewertung müssen die natur- und artenschutzfachlichen 
Belange differenziert betrachtet werden. Der eigentliche Eingriff in Natur und Land-
schaft wird innerhalb des Plangebietes ausgeglichen, sodass keine zusätzlichen land-
wirtschaftlichen Nutzflächen für den Ausgleich benötigt werden. Die artenschutzrecht-
lichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen tlw. innerhalb tlw. außerhalb des Geltungsbe-
reiches, jeweils unter Mitwirkung der Bewirtschafter und Eigentümer der Flächen. 
Hierzu erfolgen zum Entwurf weitere Ausführungen in der Begründung und im Um-
weltbericht. 
 
zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zum einen bereit der Bebauungsplan keine Versiegelung vor (PV-Anlagen sind keine 
Neuausweisungen von Siedlungs- und Verkehrsflächen), zum anderen wird durch die 
Festsetzung Baurecht auf Zeit den Vorgaben des Bundes entsprochen. Hierzu erfol-
gen weitere Ausführungen in der Entwurfsbegründung. Gleiches gilt für mögliche Al-
ternativen in Gewerbegebieten und allg.  auf Dächern. 
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zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 19.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Ortsbeirat Oberweimar (26.04.2022) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beschlussempfehlung  

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Leider werden keine Gründe zur Ablehnung der Planung aufgeführt. 
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Regierungspräsidium Darmstadt III 23 Kampfmittelräumdienst (14.02.2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  

 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt 
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Regierungspräsidium Gießen (22.02.2024) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung zum Be-
bauungsplan angepasst. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Ausführungen in der 
Begründung geprüft und ggf. korrigiert. 

 

 

 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  
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zu 4a.: Der Hinwies wird zur Kenntnis genommen.  

 

Somit ist der vorliegende Bauungsplan gemäß § 1 Abs .4 BauGB an die Ziele der 
Raumordnung angepasst.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 1. Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 
 
zu 2.: Dem Hinweis wird entsprochen. Die Begründung wird auf die neue Arbeits-
hilfe ausgerichtet. 
 
 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 
zu 2.: Dem Hinweis wird entsprochen 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte Dez. 41.3 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

 

Nachsorgender Bodenschutz 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 3.: Die Hinweise auf mögliche Altstandorte werden zur Kenntnis genommen 

und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  

 

 

zu 4.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 
 
Vorsorgender Bodenschutz 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Eine bodenkundliche Baubegleitung ist aufgrund der fehlenden konkreten Eingriffe in 

den Boden nicht erforderlich. Hinweise zur indirekten Beeinträchtigung des Bodens 

werden in der Begründung des Bebauungsplanes aufgeführt und sind im Zuge der 

nachfolgenden Planungsebenen (Bauausführung) zu beachten. 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan ergänzt. 

 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung.  
 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 
 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen.  
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 
Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 53.1 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Ausführungen in der 
Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. 

 

 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt und mit dem Vorhabenträger erörtert. 

 
 

zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Eingriffs-/ Ausgleichsbewertung müssen die natur- und artenschutzfachlichen 
Belange differenziert betrachtet werden. Der eigentliche Eingriff in Natur und Land-
schaft wird innerhalb des Plangebietes ausgeglichen, sodass keine zusätzlichen land-
wirtschaftlichen Nutzflächen für den Ausgleich benötigt werden. Die artenschutzrecht-
lichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen tlw. innerhalb tlw. außerhalb des Geltungsbe-
reiches, jeweils unter Mitwirkung der Bewirtschafter und Eigentümer der Flächen. 
Hierzu erfolgen zum Entwurf weitere Ausführungen in der Begründung und im Um-
weltbericht. 
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Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist Teil der vorliegenden Auswer-

tung.  

 

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1F 

 

 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Gefahrenbereich in der 
Plankarte dargestellt. Der Abstand der Baugrenze zum Waldrand wird seitens 
des Vorhabenträgeres geprüft.  
 
 
 
 
 
 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Siehe Ausführungen zu 2. 

 

 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt.  
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Derzeit ist eine Erweiterung des Geltungsbereiches nach Süden nicht vorgesehen, der 

Baum und Gehölzbestand sollte durch die Planung nicht beeinträchtigt werden.  

 

 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




